
 
 

Bezuschussung von Übungsleitern 
 
 
Bezuschussungsberechtigt sind nur Personen mit folgender Ausbildung: 
 

 

 

 

Übungsleiter F  und C 
Diese Scheine tragen einen Stempelaufdruck mit folgendem Wortlaut: 

Bayerischer 

Sportschützenbund 
Die Ausbildung erfolgte entsprechend 

der Richtlinie Nr. VI/7-4a/105260 
des Bayerischen Staatsministeriums 

für Unterricht und Kultus vom 15.11.1974 
 

 

 

Trainerscheine (A oder B) 
Diese Scheine setzten den Übungsleiter F (neu Trainer C) voraus. 
 
 
 
 
 

Übungsleiter J 
Diese Scheine tragen einen Stempelaufdruck mit folgendem Wortlaut: 

 

Bayer.Schützenjugend im BSSB e.V. 
Die Ausbildung erfolgt entsprechend 

der Richtlinie Nr. VIII/6-K7310-3/38010 
des Bayerischen Staatsministeriums 

für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 10.04.1997 
 

 

 

 

 

Die Landesjugendleitung 
 

 

 

 

 


